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§ 10 GSchG

GSchG - Geschworenen- und Schoéffengesetz 1990

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Die Bezirksverwaltungsbehdrde Gbersendet die erhobenen Beschwerden dem zustandigen Verwaltungsgericht
des Landes. Die Bezirksverwaltungsbehorde tibersendet das Verzeichnis dem Prasidenten des fur die jeweilige
Gemeinde ortlich zustandigen in Strafsachen tatigen Gerichtshofs erster Instanz und teilt diesem gleichzeitig mit,
von welchen im Verzeichnis angeflihrten Personen gegen einen Bescheid gemal3 § 9 Abs. 1 Beschwerde an das
Verwaltungsgericht erhoben wurde.

2. (2)Das Verwaltungsgericht entscheidet Uber die Ubermittelten Beschwerden spatestens bis zum 15. November
des Jahres, in welchem das Verfahren gemaR & 5 Abs. 1 begonnen wurde. Fallt der 15. November auf einen
Samstag oder Sonntag, so endet die Entscheidungsfrist am letzten Freitag vor dem 15. November.

3. (3)Das Verwaltungsgericht teilt dem Prasidenten des fur die jeweilige Gemeinde 6rtlich zustandigen in
Strafsachen tatigen Gerichtshofs erster Instanz seine Entscheidungen Uber die eingelangten Beschwerden bis zu
dem in Abs. 2 genannten Zeitpunkt mit.

In Kraft seit 12.08.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gschg/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/gschg/paragraf/5
file:///

	§ 10 GSchG
	GSchG - Geschworenen- und Schöffengesetz 1990


